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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bütow beschließt:
 

1. die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 03 „Turnierstall Wackstower Berge“ der Gemeinde Bütow 
vorgebrachten Anregungen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung mit folgendem 
Ergebnis geprüft:

(siehe beiliegende Anlage zum Abwägungsbeschluss)

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange, die Anregungen erhoben haben, von 
diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

 
 
 
 

Sachverhalt
Sachverhalt: 
Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 03 hatte 
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vom 22.11.2021 
bis einschließlich 23.12.2021 zur Einsichtnahme ausgelegen.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden durch 
das vom Vorhabenträger beauftragte Planungsbüro mit Schreiben vom 
15.11.2021 zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert vorgestellt.



Ebenso wurden die Nachbargemeinden über die beabsichtigte Planung 
informiert.
 
Die vorgetragenen Anregungen der Behörden und sonstigen TöB sind in 
beiliegendem Abwägungsmaterial zusammengestellt.
Das Abwägungsergebnis ist mitzueilen.
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen
 
Finanzielle 
Auswirkungen

 x Nein  Ja

      
Im Haushalt vorgesehen?   Nein  Ja, Produktkonto 

………………….
 
 

                              
……………….

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………       Überplanmäßige Ausgabe
 
Aufwand/Auszahlung in €      ……………………

  

     Außerplanmäßige Ausgabe
 
Anlage/n

1 Bütow vB 03_Zwischenabwägung_02.06.2022 (öffentlich)



 

 

 
 

 
 
 
 
 

GEMEINDE BÜTOW 
 

Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03 „Turnierstall Wackstower Berge“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwischenabwägung 
als Anlage zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

 
Bearbeitungsstand 02.06.2022 
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Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Stellungnahme 

Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische 
Seenplatte 

Keine Einwände 

Amt Röbel-Müritz – Eigenbetrieb „Müritz-Elde-Wasser“ Hinweise zur Ver- und Entsorgung 

Bergamt Stralsund Keine Einwände 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr 

Keine Einwände 

Deutsche Telekom Technik GmbH Keine Einwände, Bestandsplan 

E.DIS Netz GmbH Keine Einwände, Bestandsplan 

GDMcom GmbH Keine Betroffenheit 

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Keine Einwände 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 

Hinweise Munitionsfunde 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Hinweise und Anmerkungen 

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 
Seenplatte 

Hinweise zum Immissionsschutz 

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg Keine Einwände 

Straßenbauamt Neustrelitz Keine Betroffenheit 

Wasser und Bodenverband Müritz Keine Einwände 

50hertz Transmission GmbH Keine Betroffenheit 

Stadt Röbel/Müritz Keine Einwände 

Gemeinde Bollewick Keine Einwände 

Gemeinde Eldetal Keine Einwände 

Gemeinde Leizen Keine Einwände 
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Die Gemeinde Bütow nimmt die Ausführungen zu den vorgelegten 
Unterlagen zur Kenntnis. 
 
 
 
Die Gemeinde Bütow nimmt den Verweis auf die landesplanerische 
Stellungnahme vom 19.06.2020 zur Kenntnis. Demnach ist die vorge-
legte Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan Nr. 03 der Gemeinde Bütow den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung entspricht. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
Zu 1.: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass im Bereich des 
Bebauungsplanes keine Trinkwasserleitungen vorhanden sind. Die 
Versorgung mit Trink- und Brauchwasser erfolgt über einen Brunnen. 
Die Hinweise zum Ausbau einer Trinkwasserversorgungsleitung wer-
den zur Kenntnis genommen. 
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Zu 2.: Die Löschwasserversorgung kann im Plangebiet durch einen 
vorhandenen Wassertank, der im Rahmen der Planung durch eine 
unterirdische Zisterne ergänzt wird, sichergestellt werden. 
 
 
Zu 3.: Das anfallende Niederschlagswasser soll grundsätzlich auf den 
Freiflächen im Geltungsbereich versickert werden. Eine Rückhaltung in 
Form einer Zisterne ist im Plangebiet nicht notwendig. 
 
 
Zu 4.: Das anfallende Schmutzwasser wird in einer abflusslosen 
Klärgrube mit einem Fassungsvermögen von 8 m³ zentral gesammelt 
und laut Aussage des Grundstückseigentümers nach Bedarf durch die 
MEWA entleert. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass die vorgelegte Planung 
keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz in der Zustän-
digkeit des Bergamtes Stralsund berührt. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zurzeit keine Bergbauberechti-
gungen oder Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vorlie-
gen. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine weiteren Einwände 
oder ergänzende Anregungen vorgebracht werden. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich 
Telekommunikationslinien der Telekom befinden. Die beigefügten  
Bestandsunterlagen werden nachfolgend geprüft. 
 
Der Hinweis zu Baumaßnahmen wird zur Kenntnis genommen und ist 
grundsätzlich zu beachten. 
 
 
Die Hinweise zur Bauausführung werden zur Kenntnis genommen. 
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Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger            Abwägung der Gemeinde Bütow 

 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beigefügten Bestandspläne wurden überprüft. Entlang der Er-
schließungsstraße sind Telekommunikationslinien der Telekom vor-
handen, die bis zum privaten Grundstück verlaufen. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass im Bereich des Be-
bauungsplanes Versorgungsanlagen der E.DIS Netz GmbH vorhanden 
sind. 
 
 
 
 
 
Die beigefügten Bestandspläne werden nachfolgend überprüft. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die beigefügten Bestandspläne wurden überprüft. Entlang der Zuwe-
gung zum Plangebiet ist eine Niederstromleitung vorhanden, die das 
vorhandene Wohngebäude erschließt. 
 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger            Abwägung der Gemeinde Bütow 

 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass sich im angefragten 
Bereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennet-
ze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
Das beigefügte Merkblatt wird zur Kenntnis genommen und ist grund-
sätzlich zu beachten. 
 
Der zuständige Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde im 
Rahmen der Beteiligung ebenfalls um die Abgabe einer Stellungnahme 
gebeten. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des örtlich 
begrenzten Umfangs der Planung und der fehlenden Landesrelevanz 
das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig ist. 
Der zuständige Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde im 
Rahmen der Beteiligung ebenfalls um die Abgabe einer Stellungnahme 
gebeten. 
 
Der Hinweis zu Munitionsfunden wird zur Kenntnis genommen und ist 
bereits Bestandteil der Planung. 
 
Der Hinweis zur Kampfmittelbelastungsauskunft wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Der Hinweis zum Munitionsbergungsdienst wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt die Ausführungen zum Planverfahren so-
wie zu den vorgelegten Unterlagen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
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I. Allgemeines/Grundsätzliches 
 
Zu 1.: Die Ausführungen zu den Inhalten der Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass die Planung 
gemäß der landesplanerischen Stellungnahme vom 29.11.2021 den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung ent-
spricht. 
 
 
Zu 3.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Bütow 
über keinen wirksamen Flächennutzungsplan verfügt und der vorge-
legte Bebauungsplan somit als vorzeitiger Bebauungsplan nach § 8 
Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. 
 
 
Die Gemeinde Bütow nimmt den Hinweis auf die Genehmigungspflicht 
durch die höhere Verwaltungsbehörde zur Kenntnis. 
 
Zu 4.: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass ein vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan den Vorhaben- und Erschließungsplan des 
Vorhabenträgers, den Durchführungsvertrag sowie die Satzung über 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan enthält.  
 
Die Voraussetzungen für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Durchführungsvertrag wird zwischen der Gemeinde und dem Vor-
habenträger geschlossen und wird durch die Gemeindevertretung vor 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes gebilligt. 
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Der Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähig-
keit des Vorhabenträgers wurde bereits bei Antragsstellung auf Einlei-
tung eines Bauleitplanverfahrens erbracht. 
 
 
Der Vorhabenträger ist der Eigentümer der Flächen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Gemäß § 12 Abs. 1 BauGB kann die Gemeinde „durch einen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben be-
stimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit der 
Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben und 
der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschließungsplan) 
bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer 
bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungs-
kosten ganz oder teilweise […] verpflichtet“. 
Weiter heißt es, dass „die Begründung des Planentwurfs […] die nach 
§ 2a erforderlichen Angaben zu enthalten [hat]“. Demnach muss die 
Begründung zum Bauleitplanentwurf die Ziele, Zwecke und wesentli-
chen Auswirkungen des Bauleitplans und den Umweltbericht enthal-
ten. Diese sind Bestandteil der Planung. Die Inhalte des Durchfüh-
rungsvertrages sind demnach nicht in die Begründung einzustellen. 
Ferner sind diese auch nicht öffentlich zu beraten, da es sich um einen 
Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger handelt. 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis auf die Besonderheit des § 12 Abs. 3a BauGB, wo-
nach sich nur im Durchführungsvertrag auf ein konkretes Vorhaben 
festgelegt werden muss, wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
Zu 6.: Die grundsätzlichen Aspekte werden nachfolgend behandelt: 
 
 
Zu 6.1: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass in der Gemar-
kung Wackstow der Kiestagebau Wackstow NW betrieben wird und 
dieser durch einen Rahmenbetriebsplan und aus diesem entwickelten 
Hauptbetriebsplänen geregelt wird. Diese befinden sich nördlich des 
Geltungsbereiches. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Fläche des ehemaligen 
Kiestagebaus Wackstow 2013 aus der Bergaufsicht entlassen wurde. 
 
 
Zu 6.2: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass die Grundvo-
raussetzung für die Zulässigkeit eines Vorhabens im Geltungsbereich 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes die gesicherte Erschlie-
ßung ist und neben der medialen Erschließung auch die verkehrliche 
Erschließung dazu zählt. 
Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur öffentlich-rechtlich gesi-
cherten Erschließung zur Kenntnis. Das Plangebiet ist bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt verkehrlich erschlossen. Zwar befinden sich die vor-
handenen Zuwegungen auf privaten Grundstücken, allerdings sind 
diese Wege öffentlich gewidmet, sodass eine Gemeindestraße bis zur 
Gemeindegrenze nach Bollewick vorhanden ist. Die verkehrliche Er-
schließung des Plangebietes ist daher durch die Anbindung an die 
vorhandene Zuwegung gesichert. 
 
II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und Detail-
lierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nach-
folgend behandelt: 
 
Zu: 1. Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf verschiedene Nutzungen 
in der Vergangenheit zur Kenntnis. Für die Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 03 werden 
nur die Eingriffe, die durch die genannte Planung verursacht werden, 
berechnet und kompensiert. Die Berechnung erfolgt dabei auf der 
Grundlage des Wiedernutzbarmachungskonzeptes des vorher betrie-
benen Kiesabbaus. Somit wird das Konzept der Wiedernutzbarma-
chung nach dem Kiesabbau und damit die Biotoptypen, die nach dem 
Abbau entstehen sollten, berücksichtigt. Diese Vorgehensweise wurde 
vorab mit der unteren Naturschutzbehörde abgesprochen. Der Bebau-
ungsplan ist nicht geeignet um noch ausstehenden Kompensationsbe-
darf aus anderen Verfahren auszugleichen. 
 
 
 
 
 
 
Baum- und Gehölzschutz 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht des Alleen- 
und Baumschutzes keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Pla-
nung bestehen. 
 
Die Gemeinde nimmt die weiteren Bedenken zur Kenntnis und passt 
die Festsetzung und Hinweise zum Schutz der Gehölze, wo notwen-
dig, entsprechend an.  
 
 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Die 6 gemäß § 18 
NatSchAG M-V gesetzlich geschützten Bäume werden im Bebauungs-
plan Nr. 03 dargestellt und zum Erhalt festgesetzt. 
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Die Gemeinde nimmt die Hinweise zum Baum- und Gehölzschutz zur 
Kenntnis. Diese sind grundsätzlich zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artenschutz 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass den textlichen Festset-
zungen zum Artenschutz nicht gefolgt werden kann. 
 
Für den Artenschutz des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 03 hat die Gemeinde zum Vorentwurf eine Worst-Case Betrach-
tung des Ist-Zustandes vorgenommen.  
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Die Gemeinde erachtet es als nicht sinnvoll Arten zu betrachten, die in 
diesem Bereich hätten vorkommen können. Bei der Potentialanalyse 
sind die Arten zu betrachten, die aktuell im Plangebiet, mit seiner jetzi-
gen Ausprägung, vorkommen könnten. 
 
Der Bereich des Flurstücks 7/6, in dem sich auf dem Luftbild von 2013 
eine Ruderalvegetation herausgebildet hatte, ist nicht Teil des Plange-
bietes. Aus diesem Grund erfolgt bei der vorliegenden Planung keine 
Betrachtung dieses Bereiches. 
 
Es erfolgte bereits eine Worst-Case Betrachtung des Ist-Zustandes. 
Diese ist aus Sicht der Gemeinde geeigneter die artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände auszuschließen als die Betrachtung möglich-
erweise vorkommender Arten von Vegetationsstrukturen, die nicht vor-
handen sind. 
 
Zu 2.: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten der 
unteren Wasserbehörde, vor dem Hintergrund, dass es um die Haltung 
von Tieren geht, nicht abschließend Stellung genommen werden kann. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen des Planverfahrens 
eine Auseinandersetzung mit den genannten Sachverhalten erfolgen 
muss. Die Aussagen dazu werden im Entwurf der Planung konkreti-
siert. 
 
 
Die Gemeinde nimmt weiter zur Kenntnis, dass unverschmutztes Nie-
derschlagswasser versickert oder verrieselt werden soll. 
 
Die Hinweise zur ordnungsgemäßen Niederschlagswasserentsorgung 
mittels Versickerung werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis auf das Sorgfaltsgebot nach § 5 WHG wird zur Kenntnis 
genommen und ist grundsätzlich zu beachten. 
 
 
 
Zu 3.: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass dem Vorhaben 
keine bodenschutz- und abfallrechtlichen Belange entgegenstehen. 
 
Die Hinweise zu schädlichen Bodenveränderungen sowie zu Baumaß-
nahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Sonstige Hinweise 
 
Zu 1.: Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf die Löschwasserversor-
gungspflicht der Gemeinde zur Kenntnis. Die Aussagen hierzu werden 
im Entwurf der Planung konkretisiert. 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Gemeinde Bütow nimmt den Hinweis der unteren Verkehrs-
behörde auf Verkehrsabläufe während der Baumaßnahmen zur 
Kenntnis. 
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Die Hinweise der unteren Verkehrsbehörde zu Baumaßnahmen sowie 
der Sicherheit in Straßenverkehr werden zur Kenntnis genommen und 
sind grundsätzlich zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Die Gemeinde Bütow nimmt die Hinweise zur förmlichen Öffent-
lichkeitsbeteiligung von Entwürfen der Bauleitpläne zur Kenntnis. 
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Der Hinweis auf § 4a Abs. 4 BauGB wird ebenfalls zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Zu 1.: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass es aus Sicht der 
Abteilung Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten keine Be-
denken oder Hinweise gibt. 
 
Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Abteilung 
Integrierte ländliche Entwicklung keine Bedenken oder Hinweise vor-
liegen. 
 
Zu 3.: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass durch das Vor-
haben weder ein Gewässer in der Zuständigkeit des StALU MS berührt 
noch innerhalb eines GGB- oder Vogelschutzgebietes liegt. Es wird 
weiterhin zur Kenntnis genommen, dass im Bereich des Vorhabens 
gegenwärtig keine Planung oder Durchführung einer Altlastensanie-
rung erfolgt und Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Bo-
den deshalb nicht betroffen sind. 
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Der Hinweis auf das Altlastenkataster des Landkreises Mecklenburgi-
sche Seenplatte wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4.: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass es aus Sicht der 
Abteilung Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
zum Vorhaben keine Einwände gibt. 
 
Der Hinweis auf die immissionsschutzrechtlich genehmigte Bau-
schuttaufbereitungsanlage der RAW Biemann GmbH in unmittelbarer 
Nähe des Plangebietes wird zur Kenntnis genommen. Es wird zur 
Kenntnis genommen, dass die Anlage Bestandsschutz genießt. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass sich im Geltungsbe-
reich kein vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern befindet. 
Der Hinweis auf anderweitig genutzte Landesflächen wird zur Kenntnis 
genommen und wurde im Rahmen der Beteiligung geprüft. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes nicht direkt an einer Bundes- oder Landesstra-
ße liegt und somit die Zuständigkeit des Straßenbauamtes Neustrelitz 
nicht berührt wird. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die verkehrliche Erschließung 
über einen öffentlichen Weg erfolgt, der an die L 241 anbindet. 
 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass die Straßenbauverwal-
tung dem Vorentwurf des Bebauungsplanes zustimmt. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass im Planungsbereich 
keine Gewässer II. Ordnung oder sonstige Anlagen in Unterhaltungs-
last des Wasser- und Bodenverbandes „Müritz“ berührt werden. 
 
Der Hinweis zu Ausgleichsmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen. 
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